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KURZE BEGRÜNDUNG

Die Ko-Verfasser der Stellungnahme bekräftigen vier wesentliche Aussagen. Erstens ist der 
Ansatz der Kommission zu unterstützen, die Verwendung der Einnahmen aus dem CO2-
Grenzausgleichssystem in der Verordnung über das CO2-Grenzausgleichssystem nicht 
festzulegen, damit die Einnahmen im Wege des Eigenmittelbeschlusses als allgemeine 
Einnahmen dem Unionshaushalt zugeordnet werden können. Daher gilt es, inkohärenten 
Ansätzen entgegenzutreten, bei denen eine Zweckbindung bestimmter Einnahmen aus dem 
CO2-Grenzausgleichssystem vorgesehen würde, wodurch ihre Definition als Eigenmittel 
verhindert würde. Mit den in dieser Stellungnahme vorgeschlagenen Änderungen soll in erster 
Linie diese Aussage klargestellt werden und sollen zudem politische Unklarheiten in Bezug auf 
den vertretenen Standpunkt vermieden werden. Zweitens sollte die Union ihre Zusage 
einhalten, die Schulden aus dem Aufbauinstrument NextGenerationEU mit neuen Eigenmitteln, 
auch aus dem CO2-Grenzausgleichssystem, zurückzuzahlen, damit keine drastischen 
Kürzungen der Unionsprogramme in künftigen mehrjährigen Finanzrahmen vorgenommen 
werden müssen. Drittens ist erneut darauf hinzuweisen, dass Entscheidungen zur Unterstützung 
des Dekarbonisierungsprozesses von Drittländern ausschließlich über die Ausgabenseite des 
Unionshaushalts finanziert werden sollten. Viertens sollte kein neuer Fonds außerhalb des 
Unionshaushalts eingerichtet und aus zweckgebundenen Einnahmen aus dem Verkauf von 
CBAM-Zertifikaten finanziert werden. Die Gesetzgeber sollten verhindern, dass 
zwischenstaatliche Fonds zulasten der Einheit des Haushalts weitere Verbreitung finden.

Zum CO2-Grenzausgleichssystem als langjährigem Eigenmittelkandidaten

Die Initiative zum CO2-Grenzausgleichssystem sollte als wichtiger Baustein der 
Klimaschutzinitiativen des Pakets „Fit für 55“ und als Grundlage für Eigenmittel behandelt 
werden. Das CO2-Grenzausgleichssystem (früher „CO2-Grenzsteuer“) ist seit langer Zeit eine 
gut bekannte Option für den Korb neuer Eigenmittel. Die Verknüpfung des Systems mit der 
Klimapolitik der EU sowie den Zuständigkeiten der EU in den Bereichen Handel und 
internationaler Handel, Außengrenzen und Zollkontrollen macht es zu einem echten 
Kandidaten.

Im Jahr 2021 gelang es dem Haushaltsausschuss auch, in den Initiativbericht des EP über mit 
den WTO-Regeln zu vereinbarenden CO2-Grenzausgleichssystem der EU1, der im Plenum 
mit großer Mehrheit angenommen wurde, ein umfassendes Kapitel über die 
Eigenmitteldimension aufzunehmen.

Daher ist es nur folgerichtig, dass das CO2-Grenzausgleichssystem zu einem festen 
Bestandteil des Fahrplans für die Einführung von Eigenmitteln und zu einem Meilenstein in 
den Bemühungen des EP geworden ist, die Unionsorgane dazu anzuhalten, ihre Bestrebungen 
nach einem robusteren, widerstandsfähigeren und unabhängigeren 
Haushaltseinnahmensystem Taten folgen zu lassen. Mittlerweile besteht das Hauptanliegen 
darin, ausreichende zusätzliche allgemeine Haushaltseinnahmen zu generieren, um die mittel- 
bis langfristigen Kosten der Rückzahlung der Darlehen im Rahmen des Instruments 
NextGenerationEU zu decken, ohne dass die Gefahr besteht, dass die traditionellen 
Ausgabenprogramme im Rahmen künftiger MFR entsprechend gekürzt werden.

1 P9_TA(2021)0071: Ein mit den WTO-Regeln zu vereinbarendes CO2-Grenzausgleichssystem. Entschließung 
des Europäischen Parlaments vom 10. März 2021 zu dem Thema „Auf dem Weg zu einem mit den WTO-Regeln 
zu vereinbarenden CO2-Grenzausgleichssystem“ (2020/2043(INI)).
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In der Begründung des Vorschlags der Kommission für eine Verordnung über das CO2-
Grenzausgleichssystem und im beigefügten Finanzbogen wird erläutert und begründet, wie 
und warum die Einnahmen aus dem CO2-Grenzausgleichssystem zu Eigenmitteln werden 
sollen. Mittlerweile hat die Kommission Gesetzgebungsinitiativen zur Änderung des 
Eigenmittelbeschlusses und zur Einführung einer neuen Generation von Eigenmitteln der 
Union vorgelegt, darunter auch eine Initiative auf der Grundlage des neuen CO2-
Grenzausgleichssystems, sobald es eingeführt ist.

Zu den vorgeschlagenen Änderungen mit einem Schwerpunkt auf Haushaltsaspekten

Die Verordnung über das CO2-Grenzausgleichssystem selbst ist nicht der Basisrechtsakt für 
Eigenmittel. Die einschlägigen Bestimmungen über die Einnahmenseite des Unionshaushalts 
sind im Eigenmittelbeschluss und in den einschlägigen Durchführungsbestimmungen 
enthalten.

Der Vorschlag der Kommission für eine Verordnung über das CO2-Grenzausgleichssystem ist 
vollkommen mit den Eigenmittelinitiativen vereinbar. Daher werden in dieser Stellungnahme 
des Haushaltsausschusses in erster Linie Änderungen in den Erwägungen vorgeschlagen, um 
Folgendes zu bekräftigen und hervorzuheben:

1) Rechtsnatur und eigentliches Ziel des CO2-Grenzausgleichssystems: Der 
Haushaltsausschuss teilt die Auffassung, dass das CO2-Grenzausgleichssystem als 
solches ein klimapolitisches Instrument und kein fiskalpolitisches Instrument ist. 
Dennoch ist es eine sehr gut geeignete Grundlage für Eigenmittel für den 
Unionshaushalt. Es ist nicht notwendig und wäre im Hinblick auf die Vereinbarkeit 
mit den WTO-Regeln sogar problematisch, Änderungen vorzunehmen, mit denen das 
Ziel verfolgt würde, die Einnahmen aus dem CO2-Grenzausgleichssystem zu erhöhen.

2) Die Einnahmen sollten daher als Eigenmittel zur Finanzierung des 
Unionshaushalts verwendet und als allgemeine und universelle Einnahmen 
eingestuft werden. Zusätzliche neue Einnahmen dürften letztendlich die Rückzahlung 
der Kosten im Zusammenhang mit dem Instrument NextGenerationEU erleichtern. Es 
wird jedoch keine technische Zweckbindung geben. Ein erneuter Hinweis auf den IIV-
Fahrplan ist zweckmäßig.

3) Im Laufe des weiteren Beschlussfassungsverfahrens könnte es starke Forderungen 
geben, aus den Einnahmen aus dem CO2-Grenzausgleichssystem Drittländer, 
insbesondere die am wenigsten entwickelten Länder, bei der Dekarbonisierung ihrer 
betroffenen Industriezweige zu unterstützen. Die Finanzmittel für diese 
Unterstützung können jedoch durch die Nutzung bestehender oder verstärkter 
Haushaltsprogramme der Union in der Rubrik „Maßnahmen im Außenbereich“ 
aufgebracht werden, ohne auf zweckgebundene Einnahmen zurückzugreifen (eine 
Praxis, die vermieden werden sollte, um die Zuständigkeiten der Haushaltsbehörde 
nicht zu untergraben).

Auf Fragen der Politikgestaltung soll an dieser Stelle nicht eingegangen werden. Es wird 
jedoch angestrebt, konstruktive Unterstützung zu leisten, wenn in späteren Phasen legislative 
Änderungen vorgenommen werden sollen, beispielsweise in Bezug auf den 
Anwendungsbereich des CO2-Grenzausgleichssystems (kurz „CBAM“) und die Struktur der 
CBAM-Behörde, damit die Bestimmungen der Verordnung mit den praktischen Aspekten der 
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politischen Steuerung auf der Einnahmenseite des Unionshaushalts vereinbar sind, und wenn 
es gilt, engagiert für die Wahrung der Rolle des EP im Beschlussfassungsverfahren 
einzutreten.
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ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Haushaltsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende Änderungsanträge zu berücksichtigen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Als ein Instrument zur 
Verhinderung von Carbon Leakage und 
zur Senkung von CO2-Emissionen sollte 
das CO2-Grenzausgleichssystem auch 
sicherstellen, dass eingeführte Erzeugnisse 
einem Regelungssystem unterliegen, in 
dem die gleichen CO2-Kosten angewandt 
werden, wie sie andernfalls auch im EU-
EHS hätten getragen werden müssen. Das 
CO2-Grenzausgleichssystem ist eine 
Klimaschutzmaßnahme, die das Risiko 
einer Verlagerung von CO2-Emissionen 
verhindern und das angehobene 
Ambitionsniveau der Union bei der 
Eindämmung des Klimawandels 
unterstützen soll und gleichzeitig mit den 
WTO-Regeln vereinbar ist.

(13) Als Instrument zur Verhinderung 
der Verlagerung von CO2-Emissionen und 
zur Senkung von CO2-Emissionen sollte 
mit dem CO2-Grenzausgleichssystem auch 
sichergestellt werden, dass eingeführte 
Erzeugnisse einem Regelungssystem 
unterliegen, in dem die gleichen CO2-
Kosten angewandt werden, wie sie 
andernfalls auch im EU-EHS hätten 
getragen werden müssen. Das CO2-
Grenzausgleichssystem ist eine 
Klimaschutzmaßnahme, mit der das Risiko 
einer Verlagerung von CO2-Emissionen 
verhindert und das angehobene 
Ambitionsniveau der Union bei der 
Eindämmung des Klimawandels und bei 
der Verhinderung weiterer 
Umweltschäden unterstützt werden soll 
und die gleichzeitig mit den WTO-Regeln 
vereinbar ist. Das CO2-
Grenzausgleichssystem ist daher 
ausdrücklich kein fiskalpolitisches 
Instrument, das durch die Möglichkeit, 
öffentliche Einnahmen zu erzielen, 
motiviert ist, und dementsprechend mit 
den WTO-Regeln vereinbar.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13a) Die erzielten Einnahmen sollten 
gemäß Anhang 2 der Interinstitutionellen 
Vereinbarung vom 16. Dezember 20201a 
und im Einklang mit dem Vorschlag der 
Kommission vom 22. Dezember 2021 zur 
Änderung des Eigenmittelbeschlusses1b 
nach den Verfahren des Artikels 311 
AEUV als Eigenmittel an den 
Unionshaushalt überführt werden. Die 
Eigenmittel aus dem CO2-
Grenzausgleichssystem wären folglich 
Teil eines Korbs von Eigenmitteln, deren 
Gesamtbetrag ausreicht, um die Höhe der 
voraussichtlichen Gesamtausgaben für 
die Rückzahlung des Darlehensbetrags 
und der Zinsen der im Rahmen des 
Instruments NextGenerationEU 
aufgenommenen Darlehen zu decken, 
wobei der Grundsatz der Gesamtdeckung 
zu beachten ist. Zusammen mit den 
Eigenmitteln auf der Grundlage des EHS 
sollten mit diesen beiden 
umweltpolitischen Eigenmittelarten auch 
eine Verknüpfung zwischen dem 
Unionshaushalt und den politischen 
Prioritäten der Union und mithin ein 
Mehrwert geschaffen werden. Sie sollten 
zu den Zielen der durchgängigen 
Berücksichtigung des Klimaschutzes in 
allen Politikbereichen und zur 
Belastbarkeit des Unionshaushalts als 
Instrument für Investitionen und 
Garantien beitragen.
__________________
1a Interinstitutionelle Vereinbarung vom 
16. Dezember 2020 zwischen dem 
Europäischen Parlament, dem Rat der 
Europäischen Union und der 
Europäischen Kommission über die 
Haushaltsdisziplin, die Zusammenarbeit 
im Haushaltsbereich und die 
wirtschaftliche Haushaltsführung sowie 
über neue Eigenmittel, einschließlich 
eines Fahrplans im Hinblick auf die 
Einführung neuer Eigenmittel (ABl. 
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L 433 I vom 22.12.2020, S. 28).
1b COM(2021)0570.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13b) Aus dem Grundsatz der 
Gesamtdeckung ergibt sich, dass es keine 
Zweckbindung oder Zuweisung 
bestimmter Eigenmittel zur Deckung 
einer bestimmten Ausgabenart geben 
darf. Das CO2-Grenzausgleichssystem 
wird zusammen mit den EHS-
Eigenmitteln und den Eigenmitteln aus 
Säule 1 der OECD/G20-Vereinbarung1a 
weiter in die politischen Prioritäten der 
Union wie den europäischen Grünen Deal 
und den Beitrag der Union zu einer 
gerechten Besteuerung auf der 
Einnahmeseite des Unionshaushalts 
integriert, um einen Unionsmehrwert zu 
schaffen. Neue Eigenmittel sollten zur 
durchgängigen Berücksichtigung des 
Klimaschutzes beitragen, die 
Widerstandsfähigkeit des 
Unionshaushalts als Instrument für 
Investitionen und Garantien verbessern 
und – durch die Diversifizierung der 
Einnahmequellen – die Risiken für den 
EU-Haushalt auf der Einnahmeseite 
mindern und die Schuldentilgungslast für 
die nationalen Haushalte verringern.
__________________
1a Statement on a Two-Pillar Solution to 
Address the Tax Challenges Arising from 
the Digitalisation of the Economy 
(Erklärung über eine Zwei-Säulen-
Lösung zur Bewältigung der steuerlichen 
Herausforderungen durch die 
Digitalisierung der Wirtschaft), 
OECD/G20-Projekt „Gewinnverkürzung 
und Gewinnverlagerung“, 8. Oktober 
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2021.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13c) Die Kommission sollte die 
Verwaltungskosten der CBAM 
analysieren und gleichzeitig sicherstellen, 
dass die Bediensteten eine angemessene 
Schulung zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
erhalten.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 55

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(55) Da das CO2-Grenzausgleichssystem 
darauf abzielt, umweltfreundlichere 
Herstellungsprozesse zu fördern, ist die EU 
bereit, mit Ländern mit niedrigem und 
mittlerem Einkommen zusammenarbeiten 
und diese auf dem Weg zur 
Dekarbonisierung ihrer verarbeitenden 
Industrie zu begleiten. Die Union sollte 
darüber hinaus weniger entwickelten 
Ländern die notwendige technische 
Unterstützung bereitstellen, um die 
Anpassung an die neuen Verpflichtungen, 
die durch diese Verordnung eingeführt 
werden, zu erleichtern.

(55) Da das CO2-Grenzausgleichssystem 
darauf abzielt, umweltfreundlichere 
Herstellungsprozesse zu fördern, ist die EU 
bereit, mit Ländern mit niedrigem und 
mittlerem Einkommen zusammenarbeiten 
und diese auf dem Weg zur 
Dekarbonisierung ihrer verarbeitenden 
Industrie zu begleiten. Die Union sollte 
darüber hinaus weniger entwickelten 
Ländern die notwendige technische 
Unterstützung bereitstellen, um die 
Anpassung an die neuen Verpflichtungen, 
die durch diese Verordnung eingeführt 
werden, zu erleichtern. Die Unterstützung 
der Bemühungen der am wenigsten 
entwickelten Länder um die 
Dekarbonisierung ihrer verarbeitenden 
Industrie sollte, sofern die 
Voraussetzungen der Anwendbarkeit und 
Förderfähigkeit erfüllt sind, im Rahmen 
der einschlägigen Ausgabenprogramme 
des Unionshaushalts finanziert werden, 
auch durch eine Aufstockung der 



PE700.589v02-00 10/15 AD\1254380DE.docx

DE

Klimaschutzausgaben in den 
einschlägigen geografischen und 
thematischen Programmen des mit der 
Verordnung (EU) 2021/947 des 
Europäischen Parlaments und des Rates1a 
eingerichteten Instruments für 
Nachbarschaft, 
Entwicklungszusammenarbeit und 
internationale Zusammenarbeit.
__________________
1a Verordnung (EU) 2021/947 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 9. Juni 2021 zur Schaffung des 
Instruments für Nachbarschaft, 
Entwicklungszusammenarbeit und 
internationale Zusammenarbeit - Europa 
in der Welt, zur Änderung und 
Aufhebung des Beschlusses 
Nr. 466/2014/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates und zur 
Aufhebung der Verordnung (EU) 
2017/1601 des Europäischen Parlaments 
und des Rates, und der Verordnung (EG, 
Euratom) Nr. 480/2009 des Rates (ABl. 
L 209 vom 14.6.2021, S. 1).

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 60 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(60a) Sobald die mit dem CO2-
Grenzausgleichssystem erzielten 
Einnahmen als Eigenmittel an den 
Unionshaushalt überführt worden sind, 
sollten die an der Durchführung des CO2-
Grenzausgleichssystems beteiligten 
Behörden der Mitgliedstaaten und die an 
der Verwaltung des Unionshaushalts 
beteiligten Organe der Union den 
Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit 
bei der Erhebung, Erfassung und 
Bereitstellung der Einnahmen achten. Die 
Kommission sollte die Mitgliedstaaten, die 
Wirtschaftsbeteiligten und die Bürger mit 
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einschlägigen Informationen, technischer 
und administrativer Unterstützung und 
Beratung zu den Anforderungen des CO2-
Grenzausgleichssystems unterstützen.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 61 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(61a) Es ist wichtig, dass weder der 
Kommission noch den Mitgliedstaaten ein 
übermäßiger Verwaltungsaufwand oder 
übermäßige Kosten bei der Durchführung 
des CO2-Grenzausgleichssystems 
entstehen und dass das System so weit wie 
möglich vereinfacht wird, gleichzeitig 
aber sein ordnungsgemäßes 
Funktionieren sichergestellt und 
Transparenz gewahrt ist. Durch die 
Finanzierung der CBAM-Behörde sollten 
ihre Funktionsfähigkeit garantiert und 
die Wirtschaftlichkeit der 
Haushaltsführung ermöglicht werden. 
Die Kosten der Einrichtung und des 
Betriebs der Behörde sollten aus den 
allgemeinen Einnahmen des 
Unionshaushalts gedeckt werden.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung
Kapitel III – Titel

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zuständige Behörden CBAM-Behörde
(Dieser Änderungsantrag betrifft den 
gesamten Text. Seine Annahme würde 
entsprechende Abänderungen im gesamten 
Text erforderlich machen.)
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Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Jeder Mitgliedstaat benennt die für 
die Erfüllung der Verpflichtungen gemäß 
dieser Verordnung und die Unterrichtung 
der Kommission hierüber zuständige 
Behörde.

(1) Die Kommission richtet die 
CBAM-Behörde ein, die für die Erfüllung 
der Verpflichtungen gemäß dieser 
Verordnung zuständig ist.

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 1 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission stellt den Mitgliedstaaten 
ein Verzeichnis der zuständigen Behörden 
zur Verfügung und veröffentlicht diese 
Information im Amtsblatt der 
Europäischen Union.

entfällt

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, 
dass die zuständigen Behörden 
untereinander alle Informationen 
austauschen, die für die Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben und Verantwortlichkeiten 
wesentlich oder von Belang sind.

entfällt

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 24 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 24a

Einnahmen aus dem Verkauf von CBAM-
Zertifikaten

Die Einnahmen aus dem Verkauf von 
CBAM-Zertifikaten stellen keine 
zweckgebundenen Einnahmen dar. 
Unbeschadet dieser Verordnung können 
Einnahmen aus dem Verkauf von CBAM-
Zertifikaten als Eigenmittel im Sinne von 
Artikel 311 AEUV definiert und als 
allgemeine Einnahmen in den 
Unionshaushalt eingestellt werden. 
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